
 

 

Satzung zur Änderung der Satzung  
 

über die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses  
 

und über die Erhebung der Gebühren 
 

der Ortsgemeinde Oelsberg 
 

vom 01.09.2023 
 
 
 
Der Gemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (Ge-
mO) und der §§ 2, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) die folgende Satzung 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 7 der Satzung über die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses und über die            
Erhebung der Gebühren vom 20.03.2023 erhält folgende Fassung: 
 
 

„§ 7 
Höhe der Gebühren und Nebenkosten 

 
(1) Es werden Benutzungsgebühren sowie Nebenkosten gemäß einer gesonderten Anlage 

vom 01.09.2023 zur Satzung erhoben.  
 
(2) Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung.“ 
 
 

Artikel 2 
 
Die übrigen Vorschriften der Satzung gelten weiter in der Fassung vom 20.03.2023 
 
 

 Artikel 3 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 

 
Oelsberg, den 01.09.2023 
 
Gez. Steeg                           (S.) 
 
 
Ortsbürgermeisterin 
 
 



 

 

 
Verbandsgemeindeverwaltung      , den 08.09.2023 
N a s t ä t t e n 
Az.: 020-00/27 
 
 
V e r m e r k : 
 
1. Diese Satzung wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 10.07.2023 beschlossen. 
 
2. Die Satzung wurde am 01.09.2023 durch die Ortsbürgermeisterin unterschrieben und 

(ausgefertigt). 
 
3. Die Satzung wurde gemäß § 1 der Hauptsatzung der Ortsgemeinde am 07.09.2023 in 

der Wochenzeitung "Blaues Ländchen Aktuell" öffentlich bekanntgemacht. 
 
4. Satzungsausfertigung an 
 

 Abteilung 1.2 
Ortsgemeinde. 

 
5. Zur Sammlung. 
 
Im Auftrag: 
 
Gez. Heinz                       (S.) 
Heinz 
 
 
 



 

 

 


